
des Gebots der „Waffengleichheit“ hat man sich jedoch ent-
schlossen, auch die Anwälte darauf zugreifen zu lassen. Es ist
aber in jedem Fall eine Genehmigung des Herausgebervereins
erforderlich. Die Kosten sind äußerst gering.
Die Freunde des Versorgungsausgleichs werden sich in die-
sem Jahr aber auch wieder bei der Veranstaltung der AG
FamR in Saas Fee vom 26.8. bis zum 1.9.2007 treffen. Die

Veranstaltung findet in diesem Jahr zum 10. Mal statt. Das
(Jubiläums-) Programm wird in Kürze veröffentlicht.
Anmelden kann man sich aber schon jetzt bei convention-
partner, Bonn, Tel.: 02 28/35 00 441, Fax: 02 28/35 00 450,
E-Mail: info@cp-bonn.de.

Ingeborg Rakete-Dombek

Aufs�tze

Zum Elterngeld

Dr. Helmut Büttner, Vorsitzender Richter am OLG Köln a.D., Sankt Augustin

I. Aufgabe und Funktion

1. Ablçsung des Erziehungsgeldes durch das
Elterngeld

Ab 1.1.2007 wird das bisherige Erziehungsgeld nach dem
BErzGG (Bundeserziehungsgeldgesetz) durch das Elterngeld,
das nach dem BEEG (Bundeselterngeld- und Bundeseltern-
zeitgesetz) geleistet wird, ersetzt.1

Das Elterngeld gilt nur für ab 1.1.2007 geborene Kinder,2

sodass das BErzGG für davor geborene Kinder noch bis zum
31.12.2008 weitergilt.3

Damit tritt ein bedeutender Wandel in Kraft: Das Elterngeld
ist (grundsätzlich) eine steuer- und abgabenfreie Einkom-
mensersatzleistung,4 es wird nicht nur Bedürftigen gewährt,
während das Erziehungsgeld eine einkommensabhängige So-
zialleistung war (grundsätzlich 300 EUR – Regelbetrag mo-
natlich für 24 Monate – wenn das nach der Geburt des Kindes
in den ersten sechs Monaten erzielte Einkommen nach § 6
BErzGG bei Paaren nicht über 30.000 EUR lag; andere
Berechtigte nicht über 23.000 EUR; der Anspruch auf das
Budget (450 EUR für 12 Monate) entfiel schon bei nied-
rigeren Einkommensgrenzen – Einzelheiten siehe § 5 III, IV
BErzGG).5 Als Einkommensersatzleistung profitieren die El-
tern mit höherem Einkommen stärker von der Einführung des
Elterngeldes als Eltern mit niedrigerem Einkommen.
Soweit das Elterngeld unabhängig von der Höhe des Einkom-
mens vor der Geburt jedenfalls in Höhe von 300 EUR gezahlt
wird (nach §§ 2 I, V BEEG), weil kein Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit vor der Geburt erzielt wurde, weil nur der andere Partner
einer Erwerbstätigkeit nachging oder beide nicht, trägt das
Elterngeld aber die Züge einer Sozialleistung, weil es in Höhe

von 300 EUR auf andere Sozialleistungen nicht anrechenbar ist.6

Der Gesetzgeber beabsichtigt mit der Einführung des Eltern-
geldes, die Einkommensverluste in der Phase nach der Geburt
des Kindes in Grenzen zu halten, die Wahlfreiheit der Eltern,
die sich für Kinder entscheiden, zu erhöhen und so die
Geburtenrate in Deutschland zu steigern. Anders als nach
dem bisherigen Erziehungsgeld sollen auch Doppelverdiener
und Gutverdienende in den Genuss des Elterngeldes kommen,
weil bei ihnen ein besonderer Grund vorliegt, sie zur Geburt
von Kindern zu ermutigen.
Berechtigte des Elterngeldes sind verheiratete, getrennt le-
bende und geschiedene Eltern sowie Eltern, die in nichtehe-
licher Lebensgemeinschaft leben und Alleinerziehende.
Mit dem Elterngeld ist im Gesetz die Elternzeit7 (§§ 15–21
BEEG) geregelt. Es handelt sich um rein arbeitsrechtliche
Regelungen, wie sie schon früher im BErzGG (§§ 15–21)
geregelt waren, die nur geringfügig verändert worden sind
und auf die hier nicht eingegangen werden soll.
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7

1 Siehe Mitteilung in FF 2006, 293 (BGBl I, 2748).
2 Das war für kurz vor dem 1.1.2007 geborene Kinder strittig.
3 Vgl. Scholz, FamRZ 2007, 7 (8).
4 Es unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt – vgl. Art. 2 VI des Gesetzes

zur Einführung des Elterngeldes; deshalb ist seine Zahlung maßgebend für
den Steuersatz, mit dem die steuerpflichtigen Einkünfte besteuert werden.

5 Brosius-Gersdorf, NJW 2007, 177 (178) übersieht offenbar § 5 III, IV
BErzGG. Nähere Einzelheiten bei Handbuch des Fachanwalts für Famili-
enrecht-Schöppe/Fredenburg, 5. Aufl. (2005), Kap. 13 Rn 241 ff.

6 Ebenso Brosius-Gersdorf, NJW 2007, 177 (178).
7 Siehe dazu Bruns, FamRZ 2007, 251, auch zu den Änderungen; ferner

Küttner/Reinecke, Personalbuch 2007, 14. Aufl., Stichwort 157.



2. Voraussetzungen f�r die Gew�hrung

Nach § 1 I BEEG hängt die Anspruchsberechtigung für das
Elterngeld grundsätzlich von vier Voraussetzungen ab:
1) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland,
2) Wohnung mit dem Kind in einem Haushalt, 3) Selbst-
betreuung dieses Kindes, 4) keine oder keine volle Erwerbs-
tätigkeit wird ausgeübt.
Eine Person ist nach § 1 VI BEEG nicht voll erwerbstätig,
wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit 30 Wochenstunden im
Monat nicht übersteigt.
Elterngeld erhält also derjenige, der a) seine bisherige Er-
werbstätigkeit für ein Jahr aufgibt oder unterbricht, b) seine
Erwerbstätigkeit auf höchsten 30 Wochenarbeitsstunden re-
duziert, c) vor der Geburt des Kindes nicht erwerbstätig war.
Auf das Familieneinkommen – also das Einkommen des
anderen Ehegatten oder des Partners oder auf eigenes Ein-
kommen aus Nichterwerbstätigkeit – kommt es nicht an.

3. Hçhe des Elterngeldes

Das Elterngeld beträgt grundsätzlich 67 % des früheren Netto-
gehalts; maximal 1.800 EUR (§ 2 I BEEG). Der Höchstbetrag
von 1.800 EUR wird bei einem früheren Einkommen von
2.687 EUR erreicht. Bei Teil-Erwerbstätigkeit nach der Geburt
beträgt das Elterngeld 67 % der Differenz zum früheren Ein-
kommen, wobei das Einkommen höchstens mit 2.700 EUR
angenommen werden darf (§ 2 III BEEG).
Der Mindestbetrag von 300 EUR gilt bei fehlender Erwerbs-
tätigkeit (§ 2 V BEEG) des Betreuenden.
Bei Geringverdienern (Einkommen unter 1.000 EUR) erhöht
sich die Ersatzrate von 67 % (und zwar um 0,1 % je 2 EUR,
die das Einkommen unter 1.000 EUR liegt) schrittweise auf
100 %; sodass bei einem Einkommen von z.B. 330 EUR
(Erhöhung auf von 67 % auf 100 %) ein Elterngeld von
330 EUR erreicht wird.
Bei teilweiser Erwerbstätigkeit (bis zu 30 Stunden) werden
67 % der Differenz der Einkommen gezahlt.
Beispiel: Vor der Geburt Einkommen von 2.000 EUR; nach
der Geburt aus 30-stündiger Arbeit 1.500 EUR. Elterngeld:
67 % von 500 EUR = 335 EUR.
Für Geringverdiener kann es weniger Elterngeld als Erzie-
hungsgeld geben. Während es bisher zwei Jahre in Höhe von
300 EUR (oder einem Jahr in Höhe von 450 EUR) gezahlt
wurde, beträgt es jetzt nur noch 330 EUR für 14 Monate (bei
einem Einkommen von 330 EUR); wer als bisher Nichtver-
dienender Elterngeld beantragt, bekommt sogar nur 300 EUR
für maximal 14 Monate. Diese Regelung beeinträchtigt indi-
rekt die Wahlfreiheit, die zwischen den Elternteilen besteht,
weil der bisher Nichtverdienende oder Geringverdienende nur
ein relativ geringes Elterngeld bekommt, während der bisher
Verdienende ein sehr viel höheres Elterngeld bekäme.
Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um
300 EUR für jedes weitere Kind (§ 2 VI BEEG).

Bei einem Geschwisterkind unter 3 Jahren oder mehreren unter
6 Jahren – bei behinderten Kindern beträgt die Altersgrenze 14
Jahre – erhöht sich das Elterngeld um 10% oder mindestens um
75 EUR (§ 2 IV BEEG). Wenn das Geschwisterkind also das
3. Lebensjahr vollendet (oder eines von mehreren Geschwister-
kindern das 6. Lebensjahr), entfällt die Erhöhung.
Das Elterngeld unterliegt nicht der Einkommensteuer, aber
doch dem Progressionsvorbehalt (§ 3 Nr. 67, 32b Abs.1 Nr. 1j
EStG), sodass sich die Einkünfte auf den Steuersatz auswirken,
mit dem die steuerpflichtigen Einkünfte besteuert werden.

4. Berechnungsvoraussetzungen

Einkommen aus Erwerbstätigkeit ist die Summe der positiven
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb so-
wie selbständiger und nichtselbständiger Arbeit (§ 2 I BEEG
verweist wegen der Einzelheiten der Errechnung auf § 2 VII–IX
BEEG), wobei eine Verrechnung der Gewinne mit Verlusten
aus anderen Einkommensarten unzulässig sein dürfte.
Folgende Besonderheiten sind jedoch zu beachten:
Die Werbungskosten werden in Form eines Pauschbetrages
vom Nettoeinkommen abgezogen (76,67 EUR monatlich =
1/12 des Pauschbetrages nach § 9a I S. 1 Nr.1 EStG), auch
dann, wenn gar keine Werbungskosten entstehen. Ferner wer-
den Einmalzahlungen (wie Weihnachts- und Urlaubsgelder
oder Prämien) nicht berücksichtigt (§ 38a I S. 3 EStG nach § 2
VII BEEG). Durch diese Berechnung können sich geringere
Prozentsätze als 67 % des Nettoeinkommens ergeben,8 aller-
dings nur, wenn man die ausdrücklichen Bestimmungen des
BEEG zur Errechnung des Einkommens nicht berücksichtigt.
Zu beachten ist, dass Steuerklasse III/V sich auf das Elterngeld
ungünstig auswirkt, wenn der es beantragt, der Steuerklasse V
hat: Die Berechnung für den aus dem Berufsleben Ausschei-
denden erfolgt nach dem Nettolohn zwölf Monate vor Geburt.
Der Nettolohn desjenigen, der Elterngeld in Anspruch nehmen
will, darf deshalb nicht zu niedrig sein; z.B. Mutter verdient
1.500 EUR/Monat; nach Steuerklasse V erhält sie nur 768 EUR
ausgezahlt = 514 EUR Elterngeld; nach Steuerklasse IV dage-
gen Elterngeld = 700 EUR, also 186 EUR mehr.
Ferner ist zu beachten, dass die Versorgungsämter (in Nord-
rhein-Westfalen nach § 12 I BEEG zuständige Behörde)9

angewiesen sind zu prüfen, ob Steuerklassenwechsel allein
erfolgt ist, um höheres Elterngeld zu erlangen. Zu beachten ist
schließlich andererseits: Wird der (verdienende) Mann ar-
beitslos oder längere Zeit krank, erfolgt die Berechnung
Arbeitslosengeld/Krankengeld nach seinem niedrigeren Net-
toverdienst, sodass der Vorteil des höheren Elterngeldes ggf.
wieder verloren gehen kann.
Schließlich wird das Elterngeld dadurch gemindert, dass nach
§ 3 I BEEG Mutterschaftsgeld angerechnet wird (§ 3 I BEEG),
das gilt auch für beamtenrechtliche Dienstbezüge. In zahlrei-
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9 8 Winkel, Soziale Sicherheit 2007, 36 f.
9 Die Regelungen sind in den einzelnen Bundesländern ganz verschieden.



chen Fällen wird das Elterngeld daher für die ersten beiden
Monate mit dem Mutterschaftsgeld (§ 13 MuSchG) verrechnet.
Das war auch schon beim bisherigen Erziehungsgeld (§ 7
BErzGG) so, sodass keine Schlechterstellung eingetreten ist.

5. Dauer

Die Dauer des Elterngeldes ist auf 14 Monate nach der Geburt
beschränkt. Grundsätzlich kann die Zeit frei zwischen den Eltern
aufgeteilt werden (z.B. 7 Monate pro Elternteil). Mehr als 12
Monate gibt es aber nur – von Ausnahmen wie Krankheit oder
Gefährdung des Kindeswohls abgesehen (siehe § 4 III BEEG) –,
wenn sowohl die Mutter als auch der Vater mindestens zwei
Monate beruflich pausieren und in dieser Zeit die Pflege und
Erziehung des Kindes übernehmen.
Die Monate, die (meist) der Vater betreut, nennt man Part-
nerschaftsmonate.
Das Elterngeld kann auch nur zur Hälfte in Anspruch genom-
men werden, dann verdoppelt sich der Auszahlungszeitraum
auf bis zu 28 Monate (§ 6 BEEG).

6. Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen

Nach § 10 I BEEG bleibt das Elterngeld bei Sozialleistungen,
deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, bis zu
einer Höhe von 300 EUR (bei einer Verlängerung auf
24 Monate nach § 6 BEEG 150 EUR; bei Zwillingsgeburten
600 EUR) unberücksichtigt. In § 10 II BEEG ist klar geregelt,
dass bis zu einer Höhe von 300 EUR das Elterngeld nicht dafür
herangezogen werden darf, um andere Leistungen zu versagen.
Dementsprechend ist beim Bezug von Arbeitslosengeld II in
§ 11 IIIa SGBII klargestellt, dass das Elterngeld, das den
Betrag von 300 EUR übersteigt, in voller Höhe als Einkom-
men des Hilfebedürftigen (auch der Bedarfsgemeinschaft)
berücksichtigt wird (Art. 2 (16) BEEG).

7. Verfassungsrechtliche Probleme

Mit den verfassungsrechtlichen Problemen der Einführung
des Elterngeldes befasst sich in erster Linie Brosius-Gers-
dorf.10 Sie kommt zu dem Ergebnis, dass das Gesetz nicht
nur verfassungsrechtlich zulässig, sondern sogar geboten ist.
Wegen der ausführlichen Betrachtung kann auf sie verwiesen
werden. Ihr ist sicherlich zuzustimmen.

II. Steuerbeg�nstigung f�r
Kinderbetreuungskosten

Nach §§ 4f, 9 Abs. 5, 9a EStG11 tritt mit Wirkung schon vom
1.1.2006 eine Steuerbegünstigung für Kinderbetreuungskosten
für erwerbstätige Alleinerziehende und Paare, bei denen beide
Partner erwerbstätig (oder krank, behindert, in der Ausbildung;
auch Teilzeitbeschäftigte) sind, in Kraft. Die Begründung für

diese Bevorzugung ist, dass die Betreuungskosten häufig be-
sonders hoch sind, wenn beide oder der/die Alleinerziehende
berufstätig sind. Zwei Drittel der Kinderbetreuungskosten (die
z.B. in Kindergärten, durch Tagesmütter oder Kinderfrauen,
aber auch durch Au-pairs entstehen; nicht ansetzbar sind in
diesem Zusammenhang Kosten für Unterricht, Verpflegung
oder Hausarbeit) für Kinder bis zu 14 Jahren können die Eltern
zu 2/3 absetzen, höchstens 4.000 EUR im Jahr (wie Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben; wenn die Eltern in Ausbildung,
krank oder behindert sind als Sonderausgaben). Die Höchst-
grenze von 4.000 EUR gilt je Kind.
Ferner können alle Eltern, die 3–6-jährige Kinder haben, also
auch solche, bei denen nur ein Partner erwerbstätig ist oder
keiner erwerbstätig ist, 2/3 der Kinderbetreuungskosten im
obigen Sinn bis maximal 4.000 EUR als Sonderausgaben
geltend machen.
Für beide Gruppen gibt es keinen Pauschbetrag, sondern alle
Ausgaben müssen nachgewiesen werden – um gleichzeitig
Impulse für den Arbeitsmarkt zu geben.

III. Das Elterngeld und der Unterhalt

Nach § 11 S. 1 BEEG werden Unterhaltspflichten durch die
Zahlung des Elterngeldes nur insoweit berührt, als die Zah-
lung 300 EUR übersteigt – Entsprechendes gilt nach § 11 S. 2
und 3 BEEG bei Zahlung über 28 Monate (§ 6 BEEG) und
Mehrlingsgeburten (bei Zwillingen also 600 EUR). In Höhe
des 300 EUR übersteigenden Betrages wird also das Eltern-
geld als Einkommen behandelt.
Nach § 11 S. 4 BEEG gelten die Sätze 1–3 nicht in den Fällen
der §§ 1361 Abs. 3, 1579, 1603 Abs. 3 und 1611 Abs. 1 BGB –
eine Regelung, die § 9 S. 2 BErzGG praktisch wortgleich
entspricht und die den Zugriff auf die 300 EUR, die unberührt
bleiben, in diesen Fällen erlaubt.
Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass die gleichen
unterhaltsrechtlichen Konsequenzen wie beim Erziehungs-
geld aus der neuen gesetzlichen Regelung zu ziehen sind.12

Grundsätzlich muss sich der Unterhaltsschuldner und der
Unterhaltsberechtigte die Leistung des Elterngeldes in Höhe
von 300 EUR – jetzt nur noch für 14 Monate – nicht entgegen-
halten lassen. Die Tatsache, dass unter Einschluss des Eltern-
geldes der Berechtigte u.U. mehr Mittel zur Verfügung hat als
der Verpflichtete, führt nicht zu einer Teilanrechnung.13 Die
300 EUR übersteigende Leistung muss er sich auf seinen
Unterhaltsanspruch dagegen anrechnen lassen; ebenso wirken
sie sich auf die Leistungsfähigkeit des Verpflichteten aus.
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13

10 Brosius-Gersdorf, NJW 2007, 177 (178 f.).
11 BGBl. I 2006, 1091; Bals/Pinkos u.a., Steuerratgeber 2007, „Kinder-

betreuungskosten“; Birk, Steuerrecht, 9. Aufl. (2006), Rn 973.
12 Ebenso Scholz, FamRZ 2007, 7 (10).
13 Kalthoener/Büttner/Niepmann, Die Rechtsprechung zur Höhe des Unter-

halts, 9. Aufl. (2004), Rn 559.



Beispiel: Die Mutter des Kindes hatte vor der Geburt ein
Einkommen von 1.400 EUR. Sie bezieht jetzt ein Elterngeld
von 938 EUR. Davon sind 638 EUR (938 EUR – 300 EUR)
anrechenbar. Ihr Unterhaltsanspruch hängt grundsätzlich da-
von ab, ob sie verheiratet ist (richtet sich grundsätzlich nach
dem Einkommen des Mannes) oder nicht (richtet sich grund-
sätzlich nach dem eigenen früheren Einkommen). In jedem
Fall sind nur 638 EUR anrechenbar.
In Fällen der erhöhten Leistungspflicht nach § 1603 Abs. 2 BGB
ist auch der Betrag von 300 EUR zur Erfüllung der Unterhalts-
pflicht einzusetzen, falls der Verpflichtete mehr als seinen not-
wendigen Selbstbehalt hat, weil das Elterngeld im Bereich bis
300 EUR genau so wenig eine Lohnersatzfunktion hat, wie das
Erziehungsgeld sie hatte.14 Wenn der Verpflichtete weniger als
seinen notwendigen Selbstbehalt hat, ist dagegen das Elterngeld
zunächst zur Auffüllung des notwendigen Selbstbehalts zu ver-
werten. Der Kinderbetreuende ist auch nicht zu einer Aufnahme

einer Erwerbstätigkeit verpflichtet, sodass ihm kein fiktives
Einkommen angerechnet wird.
In den Fällen der vollen oder teilweisen Verwirkung des
Unterhaltsanspruchs nach §§ 1361 Abs. 3, 1579, 1611 Abs. 1
BGB, deren Voraussetzungen im Einzelfall festgestellt wer-
den müssen, steht dagegen das Elterngeld, das der Berechtigte
bezieht, in vollem Umfang ohne Rücksicht auf den notwendi-
gen Selbstbehalt zur Verfügung.
Beispiel: F hat den Unterhaltsanspruch gegen M bis auf das
Existenzminimum verwirkt. Sie hat ein nicht von M abstammen-
des Kind geboren und bezieht 900 EUR Elterngeld. Ihr Bedarf ist
deshalb auf das Existenzminimum (derzeit 770 EUR) zu reduzie-
ren. Da F auch den Sockelbetrag des Elterngeldes (300 EUR)
einsetzen muss, besteht kein Unterhaltsanspruch gegen M.

14 BGH FamRZ 2006, 1010 m. Anm. Borth und BGH FamRZ 2006, 1182
m. Anm. Luthin.

Auswirkungen des Entwurfs des Bundesrates zur Begrenzung der
Aufwendungen f�r die Prozesskostenhilfe
(Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetz – PKH BegrenzG) auf das
familiengerichtliche Verfahren

Harald Vogel, weiterer aufsichtführender Richter am Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, Berlin

Die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im Deutschen An-
waltverein hatte anlässlich ihrer Herbsttagung 2006 in Fulda
am 25. November 2006 eine Aktuelle Stunde zum Thema
„Prozesskostenhilfebegrenzung zwischen Rechtswegsgaran-
tie und leeren Kassen“, an der neben der Justizministerin des
Landes Niedersachsen Frau Elisabeth Heister-Neumann und
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack auch der Verfasser
dieses Beitrages an der Podiumsdiskussion teilnahm.
Zwischenzeitlich hatHeister-Neumann1 die Reform der Prozess-
kostenhilfe im Entwurf zum PKH BegrenzG auch schriftlich
dargelegt. Der wesentliche Inhalt dieses Gesetzentwurfs besteht

1. in der Verhinderung von Missbrauch,
2. in der Verstärkung der Eigenbeteiligung der Partei und
3. in der Optimierung des Verfahrens.

Zu diesem Gesetzentwurf haben bereits – soweit ersichtlich –
die Richter Viefhues2 und Büte3 Stellung bezogen. Als Teil-
nehmer der Podiumsdiskussion konnte der Verfasser wegen
zeitlicher Begrenzung seines Vortrages in der Aktuellen
Stunde seine Gedanken nur kurz skizzieren, sodass es ihm
angebracht erscheint, nunmehr seine Überlegungen in Bezug
auf die geplante Änderung der Zivilprozessordnung mit Blick
auf das Familienrecht ausführlicher darzustellen.

Artikel 1 Nr. 3 des Entwurfs zum PKH BegrenzG ändert die
Vorschrift des § 114 ZPO. Sie enthält nunmehr einen
Absatz 2, in dem in Satz 1 die Mutwilligkeit gesetzlich
definiert wird. Diese gesetzliche Definition war bereits zum
Zeitpunkt der Geltung des Armenrechts in § 114 Absatz 1
Satz 2 a.F. vorhanden. Bei Schaffung des PKH-Gesetzes
glaubte der Gesetzgeber, diese gesetzliche Definition strei-
chen zu können, „weil sie selbstverständlich war und deshalb
einer ausdrücklichen gesetzlichen Darstellung nicht bedurf-
te“4. Nunmehr sieht der Bundesrat die Rechtslage anders,
obgleich sich nach Ansicht des Verfassers in den 26 Jahren
seit Bestehen der PKH überhaupt nichts geändert hat. Denn
die beispielhafte Beschreibung der Mutwilligkeit in § 114
Absatz 2 Satz 1 ZPO-E, die bereits dann zu bejahen ist, wenn
eine einfachere, gleich Erfolg versprechende Möglichkeit zur
Durchsetzung der Rechte vorhanden sei,5 ist lediglich eine
Leerformel, die stets der Konkretisierung im Einzelfall be-
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5
1 ZRP 2006, 241 ff.
2 ZFE 2006, 267 und 465.
3 FuR 2006, 433.
4 BT-Drucks. 8/3694, S. 19.
5 Althammer, JZ 2006, 69, 73.




